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Mir erscheint ein "Ausschluss" von der Klassenfahrt rechtens, wenn die notwendige und für den
Schulalltag genehmigte Einzelfallhelferin nicht zur Verfügung steht.
Es wird ja nicht das Kind ausgeschlossen - es kann nicht teilnehmen aufgrund der
Rahmenbedingungen, die an der Stelle andere zu schaffen/genehmigen haben. Das ist unschön
für das Kind, das hier ja auch die Gelegenheit verpasst, sich mit in die Klassengemeinschaft
einzugliedern.
(Hier ist es ein Kind mit ES, das ständige Betreuung benötigt. Den Job einer zweiten Person soll
man dann außerhalb des Schulgebäudes als Lehrkraft nebenbei mitmachen? Zum Vergleich:
Was wäre bei einem Kind mit körperlichen Einschränkungen, das Unterstützung
unterschiedlichster Art benötigt - z.B. 28 5.-Klässler bleiben in der Großstadt allein, während die
Lehrkraft sich mit dem Kind auf die Suche nach der rollstuhlgerechten Toilette begibt?).

PS:
Die letzte Klassenfahrt, die ich mit Einzelfallhelfern organisiert habe, ist schon eine Weile her,
deshalb keine Gewähr für das Folgende: Meines Wissens haben Einzelfallhelfer deutlich
definierte Arbeitszeiten auf Klassenfahrten (anders als Lehrkräfte..). Nach 22 Uhr ist da
Feierabend (oder man ist mit mehreren unterwegs, die sich flexibel ihre Arbeitszeit einteilen...).

1https://www.lehrerforen.de/thread/43452-ausschluss-von-klassenfahrt-nicht-rechtens/?postID=398454#post398454

https://www.lehrerforen.de/thread/43452-ausschluss-von-klassenfahrt-nicht-rechtens/?postID=398454#post398454

